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Abkürzungsverzeichnis

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
EU Europäische Union
SBB Schweizerische Bundesbahnen
AdA Angehörige(r) der Armee
GWK Grenzwachtkorps

DFF Département fédéral des finances
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
UE Union européenne
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
Militaire Militaire
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Wahlen

Wahlen in kantonale Parlamente

Einmal mehr kritisierten die kleinen Parteien den Wahlmodus bei den Bündner
Kantonsratswahlen und verlangten die Einführung des Proporzwahlrechts. In den
letzten 54 Jahren ist dieses Begehren in Volks- oder Parlamentsabstimmungen
sechsmal verworfen worden. Unter anderem schlug die CSP ein differenziertes
Proporzverfahren gemäss dem Urner Modell vor, welches nur in Wahlkreisen mit mehr
als drei Grossratsmandaten das Proporzverfahren vorschreibt; dieses Modell würde also
die Landsgemeindetradition in den kleinsten Wahlkreisen erhalten. Die SP hat das
Anliegen aufgenommen und in Form einer Motion, welche unter anderem auch von
bürgerlichen Räten unterschrieben wurde, eingereicht. 1

MOTION
DATUM: 28.05.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Auch die sicherheitspolitische Kommission der Ständekammer befürwortete, dass das
GWK nötigenfalls mit Angehörigen der militärischen Sicherheit verstärkt werden soll.
Jedoch wurde gegenüber dem zuvor im Nationalrat angenommenen Motionstext eine
Änderung vorgeschlagen. Denn die Unterstützung mit 20 AdA soll nicht lediglich an der
Südgrenze möglich sein, sondern alle Grenzwachtregionen sollen von einer personellen
Verstärkung profitieren können. Dies wurde ohne Gegenstimme von der SiK-SR so
beantragt. Nach Abklärungen mit der Oberzolldirektion, dem Grenzwachtkorps selbst
und der Militärpolizei sowie unter Berücksichtigung zweier hängiger Standesinitiativen,
die ebenfalls eine Aufstockung des GWK fordern (St. Iv. VS 18.307 und St. Iv. GR 17.318),
kam die Kommission zum Schluss, dass gegenwärtig eine Unterstützung durch die
Armee nicht notwendig sei. Gleichwohl wurde die abgeänderte Fassung der Motion zur
Annahme empfohlen, denn so habe man im Bedarfsfall eine gesetzliche Grundlage. Eine
Kommissionsminderheit Hêche (sp, JU) lehnte die Motion gesamthaft ab. Sie war der
Ansicht, der Vorstoss sei unnötig, da in der Notfallplanung Asyl ein solcher subsidiärer
Einsatz bereits vorgesehen sei.
Nach der Ständeratsdebatte obsiegte die Kommissionsminderheit. Sekundiert wurde
die Kommissionsminderheit von Bundesrat Maurer – das GWK ist im EFD angesiedelt:
Die Regierung erachte die Forderungen bereits als erfüllt. Eine Notfallplanung liege «fix
und fertig in der Schublade» und die im Bedarfsfall nötige Unterstützung könne innert
dreier Tage mobilisiert werden. Es stimmten 29 Standesvertreterinnen und -vertreter
für den Minderheitsantrag und somit für Ablehnung, 14 unterstützten den geänderten
Kommissionsvorschlag. 2

MOTION
DATUM: 24.09.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Die Liberalisierung der früheren Staatsmonopolbereiche Eisenbahnverkehr, Post und
Telekommunikation und die damit verbundenen Anpassungen der dort tätigen
staatlichen Betriebe an die verschärfte Wettbewerbssituation wirkt sich tendenziell
negativ auf die Randgebiete aus. Vorläufig waren die Auswirkungen vor allem beim in
diesen Regionen ohnehin prekären Arbeitsplatzangebot spürbar, später könnte es auch
Nachteile bei der Einrichtung neuer Infrastrukturen im Kommunikationsbereich und
eine Differenzierung der Preisstruktur (sprich Verteuerung der Leistungen in
peripheren oder dünn besiedelten Gebieten) geben. Von verschiedener Seite wurde
deshalb die Idee eines sogenannten nationalen Kohäsionsfonds ins Spiel gebracht.
Gemäss einer parlamentarischen Initiative Tschäppät (sp, BE; 99.449) soll dieser Fonds
aus den Dividenden des Bundes aus seinen Anteilen bei SBB, Swisscom und Post
gespiesen werden und Konversions- und Innovationsprojekte im Infrastrukturbereich in
den Randregionen finanzieren. Der Nationalrat lehnte diesen von der Linken und etwa

MOTION
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER
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der Hälfte der CVP-Fraktion unterstützten Vorschlag mit 88:84 Stimmen ab.
Standesinitiativen mit ähnlichem Inhalt hatten auch die Kantone Graubünden,
Schaffhausen, Tessin und Wallis eingereicht. Auf Antrag seiner Kommission gab ihnen
der Ständerat keine Folge. Eine wichtige Begründung war die, dass ein solcher Fonds
mit seiner Zweckbindung zu starr wäre. Da der Rat dem Anliegen der peripheren
Kantone aber seine Berechtigung zuerkannte, überwies er eine Motion für die
flächendeckende Versorgung des Landes mit öffentlichen Infrastrukturen (sogenannter
Service public). Der Nationalrat hatte bereits vorher, im Rahmen der Debatte über die
Legislaturplanung 1999-2003, eine ähnliche, auch vom Ständerat übernommene
Kommissionsmotion (00.3215) gutgeheissen. Der Bundesrat reagierte im Sommer mit
der Ankündigung, dass er dem Parlament einen Kredit von 80 Mio Fr. für vier Jahre
zugunsten von Regionen beantragen werde, welche durch die Privatisierung der
öffentlichen Betriebe besonders stark von Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Die Mittel
sollen gezielt zur verbesserten Stellenvermittlung und Umschulung, zur Förderung von
Unternehmensgründungen, zur Vermittlung von Gebäuden und zur Ankurbelung von
innovativen Tourismusprojekten eingesetzt werden. Nach den Plänen der Regierung soll
aber kein neues regionalpolitisches Instrumentarium geschaffen, sondern die Kassen
der bestehenden (IHG, Nachfolge des Bonny-Beschlusses, Innovation im Tourismus)
belastet werden. Der Nationalrat überwies nach dieser Ankündigung ein Postulat
Robbiani (cvp, TI; 00.3442), welches den Bundesrat auffordert, eine Strategie zur
Unterstützung dieser Regionen vorzulegen. 3

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Die Erklärungen des Bundesrates genügten der sozialdemokratischen Fraktion nicht.
Mittels einer Motion verlangte sie eine Anschlussgesetzgebung an die „Lex Friedrich“
mit gleich wirksamen Bestimmungen wie sie das bestehende Bundesgesetz enthält. Zur
Abstimmung kam der Vorstoss jedoch nicht, da er von Leuba (lp, VD) bekämpft wurde. 4

MOTION
DATUM: 09.10.1992
DIRK STROHMANN

Nach dem Nein vom 25. Juni verlangten verschiedene Vorstösse unter Federführung
der welschen Kantone eine Kantonalisierung der Lex Friedrich. Sukkurs erhielten sie
vom Ständerat. Dieser überwies in der Wintersession mit 20 zu 17 bzw. mit 17 zu 13
Stimmen eine Motion Martin (fdp, VD) (95.3373) und eine Motion seiner
Rechtskommission (95.3386), die verlangten, dass die Kantone künftig in eigener
Kompetenz über Beschränkungen im Immobilienhandel entscheiden können. Der
Bundesrat stellte kurzfristig eine Umlenkung von 300 bis 400 Bewilligungen für
Ferienhäuser für Kantone mit grosser ausländischer Nachfrage - wie das Wallis,
Graubünden und das Tessin - in Aussicht, da die 1'420 kontingentierten Einheiten
gegenwärtig gesamtschweizerisch nur zu rund 65% ausgeschöpft würden. Eine
Erhöhung des Kontingents lehnte er ab, beauftragte aber eine Expertengruppe mit der
Umverteilung der Kontingente. Einer Kantonalisierung steht der Bundesrat jedoch
skeptisch gegenüber; bereits ein Rechtsgutachten für die Expertenkommission Füeg
hatte vor einer Kantonalisierung gewarnt, da damit die Idee eines einheitlichen
Bundesprivatrechts praktisch aufgegeben und dies unter anderem die Verhandlungen
mit der EU erschweren würde. In die gleiche Richtung ging auch der Nationalrat: Er
lehnte vier Motionen aus der Westschweiz (95.3358 / 95.3369 / 95.3370 / 95.3371), die
ebenfalls die Kantonalisierung der Lex Friedrich forderten, deutlich ab. Mit der
Ratsmehrheit stimmten auch Teile der Westschweizer Linken. Ende Jahr beschloss die
Westschweizer Regierungskonferenz mit Beteiligung des Tessins, Standesinitiativen für
eine Lockerung der Lex Friedrich einzureichen. 5

MOTION
DATUM: 20.12.1995
EVA MÜLLER

01.01.89 - 01.01.19 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Mit einer Motion wollte Nationalrat Bezzola (fdp, GR) erreichen, dass das von der
Erziehungsdirektorenkonferenz seit 1990 angeregte und im Entwurf zum neuen
Sprachengesetz vorgesehene Institut zur Förderung der Mehrsprachigkeit (IFM) in
Graubünden angesiedelt wird. Er machte geltend, Graubünden sei der einzige
dreisprachige Kanton und der einzige Kanton der Schweiz, in dem die vierte
Landessprache verbreitet sei. Der Bundesrat verwies darauf, dass nicht beabsichtigt
sei, eine neue Institution zu schaffen. Es sei vielmehr vorgesehen, das IFM als Zentrum
mit Spezialaufgaben einem bestehenden universitären Institut anzugliedern, welches
mit bestehenden Institutionen (Universitäten, Fachhochschulen, kantonalen Instituten)
in den verschiedenen Sprachregionen vernetzt wird. Bei der Behandlung der Motion
Bezzola im Nationalrat erklärte Couchepin, die Verabschiedung des neuen
Sprachengesetzes habe für den Bundesrat keine Priorität mehr. Im Entwurf seien
Förderungsmechanismen vorgesehen, die ihm in Zeiten, in denen in allen Bereichen
Subventionen gestrichen werden, politisch sehr heikel erschienen. Auf seinen Antrag
und im Einverständnis mit dem Motionär wurde der Vorstoss nur als Postulat
angenommen. 6

MOTION
DATUM: 05.06.2003
MARIANNE BENTELI
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